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Mitteilung zur Kenntnis 
 
Geschäftszeichen: Verantwortliche/r: Vorlagennummer: 
VI/61 Amt f. Stadtentwicklung und Stadtplanung 613/324/2020 
 

Abschaltung von Lichtsignalanlagen aufgrund verringertem Verkehrsaufkommen in 
der Corona-Zeit 

Beratungsfolge Termin N/Ö Vorlagenart Abstimmung 

 
Umwelt-, Verkehrs- und Planungsbei-
rat 

19.05.2020 Ö Kenntnisnahme  

Umwelt-, Verkehrs- und Planungsaus-
schuss / Werkausschuss EB77 

19.05.2020 Ö Kenntnisnahme  

 
 
Beteiligte Dienststellen 
 
 
 

I. Kenntnisnahme 
Der Bericht der Verwaltung dient zur Kenntnis.  
 
 

II. Sachbericht 
 

An die Verwaltung wurde mehrmals die Anfrage herangetragen, ob in Zeiten der Corona-Krise und 
dem damit verbundenen verringerten Verkehrsaufkommen vermehrt Lichtsignalanlagen ausge-
schaltet werden können. 
 
Dazu ist folgendes anzumerken:  

 
Auch wenn das Verkehrsaufkommen zuletzt deutlich reduziert war und die ein oder andere Licht-
signalanlage subjektiv überflüssig erscheint: Der Betrieb der Lichtsignalanlagen hängt in den meis-
ten Fällen nicht ausschließlich vom Verkehrsaufkommen ab, sondern es gibt eine Vielzahl von 
Gründen – vor allem die Verkehrssicherheit. Einige Kreuzungen wurden in der Vergangenheit so-
gar gerade bei ausgeschalteter Anlage plötzlich zu Unfallschwerpunkten. Ebenfalls müssen trotz-
dem die Bedürfnisse an mobilitätseingeschränkte Personengruppen oder auch den ÖPNV weiter-
hin berücksichtigt werden. 

 
Zudem ist dieses Vorgehen nicht nachhaltig. Bevor man überhaupt die Abschaltung einer Lichtsig-
nalanlage vornehmen darf, ist eine sehr zeit- und personalaufwändige Prüfung durch Polizei und 
Verkehrsbehörde notwendig. Generell steht der Gesetzgeber der Abschaltung von Lichtsignalan-
lagen aufgrund einer möglichen Erhöhung der Unfallgefahr und dem damit verbundenen volkswirt-
schaftlichen Schaden sehr kritisch gegenüber. Aus dem Wissen über die Nachtabschaltungen in 
Erlangen lässt sich zudem schlussfolgern, dass auch nur einige wenige Anlagen für eine tieferge-
hende Prüfung in Betracht kämen.   
 
Auch eine Umversorgung sämtlicher Anlagen mit z.B. noch kürzeren Signalprogrammen, nur um 
wenige Sekunden Grünzeit einzusparen, ist verglichen mit dem enormen personellen und finanzi-
ellen Aufwand nicht zielführend und auch kurzfristig nicht leistbar. Denn trotz Anbindung der meis-
ten Anlagen an den Verkehrsrechner geschieht dies nicht per Mausclick. Hier wäre auch der Zeit-
punkt der Rückversorgung völlig unplanbar. Es müssten ja zeitgleich mit Ende der Krise oder dem 
Wiedereinsetzen normaler Verkehrsverhältnisse sofort alle Steuerungsänderungen an jedem ein-
zelnen Steuergerät auch rechtzeitig wieder zurückgenommen werden. 
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Anlagen:  
 
 

III. Zur Aufnahme in die Sitzungsniederschrift 
IV. Zum Vorgang 
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